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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §15 Abs1;

EStG 1988 §25 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Ein auch in der Zuweisung einer Dienstwohnung Ausdruck 6ndendes Interesse des Arbeitgebers an der Benützung der

Dienstwohnung steht der Quali6zierung einer Dienstwohnung als geldwerter Vorteil aus dem Dienstverhältnis nicht

entgegen (Hinweis E 25. März 1999, 97/15/0089; E 2. August 2000, 97/13/0100).
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